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1 Vorwort

Das Klima wandelt sich. Schneller als gedacht. Die 
Umwelt	zeigt	es	uns	nahezu	an	jedem	Tag.	Als	Reaktion	
darauf	 hat	 die	 EU	 einen	Aktionsplan	 ins	 Leben	gerufen,	
der nun von der Wirtschaft umgesetzt werden soll. Im 
Herbst 2023 sind die ersten Berichtsläufe gestartet wor-
den und die Unternehmen zur Berichtserstattung ver-
pflichtet worden. 

Daher ist alles noch sehr frisch und der Umgang mit den 
bereitgestellten	 Datenbanken,	 Templates	 und	 Standard-
werten,	Meldeformen	und	vieles	mehr,	steckt	noch	in	den	
Kinderschuhen	und	läuft	noch	nicht	so	rund,	wie	es	sollte.

Auch	 für	 den	 Gesetzgeber	 sind	 die	 kommenden	 zwei	
Jahre	gefüllt	mit	Lernansätzen	und	Rückmeldungen	von	
den	Unternehmen,	was	funktioniert	und	was	nicht.	

Dieses	E-Book	soll	den	aktuellen	Stand	wiedergeben	und	
die vorhandenen Informationen und deren Quellen benen-
nen. 

Daher	wird	es	in	den	kommenden	Monaten	Updates	zum	
CBAM Stand geben. 

Wenn Sie branchenspezifischen News einbringen möch-
ten,	würden	wir	uns	freuen,	diese	aufnehmen	zu	können.	

Wir	freuen	uns	auf	Ihr	Feedback.

1 VORWORT
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3 Wer ist betroffen?

Betroffen von CBAM sind alle Unternehmen, die 
bestimmte Waren aus einem Drittland, also einem Land 
außerhalb der EU, in das Zollgebiet der EU importieren. 
Die betroffenen Waren werden in Kapitel 3 benannt. 

Doch nicht jedes Unternehmen importiert direkt. 

Die Importe und die damit verbundenen CBAM Erklä-
rungen können somit bei kleineren Mengen von Dienst-
leistern oder nationalen Distributoren vorgenommen 
werden.

4 Welche Waren sind betroffen?

Die Meldepflicht ist an die Warentarifnummer gekoppelt. 
Wieder einmal mehr ist die korrekte Einreihung in den 
Warentarif von elementarer Bedeutung!

4.1 Information aus dem EZT

Auch im Elektronischen Zolltarif, EZT, werden Sie auf 
eine mögliche Meldung hingewiesen:

3 WER IST BETROFFEN?
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1.2.2.2 Lieferket-
tengesetz

Zement

KN Code – Kombinierte  
Nomenklatur 

Treibhausgas

2507 00 80  — Anderer kaoli-
nischer Ton und Lehm

Kohlendioxid

2523 10 00  — Zementklinker Kohlendioxid

2523 21 00  — weißer Port-
landzement, auch künstlich 
gefärbt

Kohlendioxid

2523 29 00  — anderer  
Portlandzement

Kohlendioxid

2523 30 00  — Tonerdeze-
ment

Kohlendioxid

2523 90 00  — anderer  
Zement

Kohlendioxid

Strom

KN Code – Kombinierte  
Nomenklatur 

Treibhausgas

2716 00 00  — Elektrischer 
Strom

Kohlendioxid

4 WELCHE WAREN SIND BETROFFEN?
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1.3.3 Aussichts-
reiche Märkte

5.3 Strom

Stromimporte sind dann nicht zu melden, wenn das 
Nicht-EU-Land so eng mit dem EU-Binnenmarkt verwo-
ben ist, das keine technische Abgrenezung möglich ist. 

5.4 Mindermengen – De-Minimis

Kleinmengen von einem Wert von 150 Euro pro Sendung 
sind nicht zu melden. Das gilt auch schon für die Einfüh-
rungsphase.

6 Meldeformen

6.1 Meldepflicht

In der Übergangsphase besteht für alle Einführer bzw. 
deren benannte indirekte Zollvertreter die Pflicht der 
CBAM-Meldung, dem sogenannten CBAM-Bericht. Erst-
malig war dieser im Januar 2024 für das IV. Quartal 2023 
abzugeben. 

Zu melden sind Waren die für den Freien Verkehr der EU 
bestimmt sind sowie Waren der aktiven Veredelung, wenn 
die aus diesen Waren entstandenen Veredelungserzeug-
nisse oder unveredelten Waren in den zollrechtlich freien 
Verkehr überlassen werden. 

Dies gilt auch dann, wenn die entstandenen Veredelungs-
erzeugnisse nicht dem Anwendungsbereich der CBAM-
VO unterliegen (vgl. Artikel 34 CBAM-VO i.V.m. Artikel 
6 Durchführungsverordnung (EU) 2023/1773). 

6 MELDEFORMEN


